
Ablauf im Überblick 
Antrag auf Erstattung von Vorsteuerbeträgen in einem anderen Mitgliedstaat

1.) Antrag in FinanzOnline
durch den Unternehmer/

Parteienvertreter
Berichtigung bzw. weiterer Antrag

in FinanzOnline
erst NACH der Empfangsbestätigung 

möglich

3.) Mitgliedstaat nimmt 
Antrag entgegen

4.) Empfangsbestätigung

Zustellung in die Databox

6.) Finanzverwaltung des Mitgliedstaat 
trifft die Entscheidung

7.) Entscheidung

2.)  Weiterleitung des Antrages 
bzw. des berichtigten Antrages

an den Mitgliedstaat

5.) Weiterleitung des Antrages
an die Finanzverwaltung des Mitgliedstaat
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